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 Veröffentlicht am 27.01.1987

Norm

UrhG §18

Rechtssatz

Wird eine Au ührung der auf der Videokassette festgehaltenen Laufbilder veranstaltet, liegt nicht etwa eine (zulässige)

Vermietung eines Vervielfältigungsstückes (bei gleichzeitiger Zurverfügungstellung weiterer technischer Hilfsmittel) vor,

sondern ein Werkvertrag mit mietrechtlichem Einschlag, ähnlich dem Theaterbesuchsvertrag oder dem

Schaustellungsvertrag. - "Sexshop-Video"
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